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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1993

Norm

ABGB §1460

Rechtssatz

Da der Pächter bei Erwerb und Erhaltung des Besitzes als Besitzmittler fungiert, obliegt es ihm, die Rechte dem sich

deren Ausübung widersetzenden Besitzer des belasteten Grundstücks gegenüber wahrzunehmen und auch - ua

klageweise - durchzusetzen.
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